11. OKTOBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen


(Belgisches Staatsblatt vom 6. Juni 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


11. OKTOBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 6. Dezember 2022 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz IIbis, des Artikels 11 § 3 Absatz 1 Nr. 9, abgeändert durch das Gesetz vom 25. Juli 2008, und des Artikels 35 Nr. 7, abgeändert durch das Gesetz vom 7. Januar 2018;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Februar 2018 zur Abänderung verschiedener Königlicher Erlasse zur Ausführung des Waffengesetzes in Bezug auf die Ausleihe, die Deaktivierung und die Vernichtung von Waffen und zur Festlegung des in Artikel 45/1 des Waffengesetzes erwähnten Verfahrens;

	Aufgrund der in Artikel 37 des Waffengesetzes vorgesehenen Konsultierung des Beirates für Waffen am 17. Juni 2022;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 10. März 2023;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 6. Juli 2023;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 18. Juli 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass kein Gutachten binnen dieser Frist übermittelt worden ist; 

	Aufgrund von Artikel 84 § 5 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat,

	Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und aufgrund der Stellungnahme Unserer Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Im Königlichen Erlass vom 29. Dezember 2006 zur Ausführung bestimmter Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Juni 2006 zur Regelung der wirtschaftlichen und individuellen Tätigkeiten mit Waffen wird die Überschrift von Kapitel 2 wie folgt ersetzt:

	"Erlaubnis zum Besitz von Feuerwaffen (Artikel 11 des Waffengesetzes) und fünfjährliche Überprüfung der Erlaubnisscheine hinsichtlich des rechtmäßigen Grunds des Sport- und Freizeitschießens (Artikel 32 des Waffengesetzes)".


	Art. 2 - In denselben Erlass wird ein Artikel 2/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 2/1 - Inhaber eines Erlaubnisscheins zum Besitz einer erlaubnispflichtigen Feuerwaffe, der zum Zweck des in Artikel 11 § 3 Nr. 9 Buchstabe b) des Waffengesetzes erwähnten rechtmäßigen Grundes ausgestellt wurde, müssen im Fall einer in Artikel 32 des Waffengesetzes erwähnten Überprüfung folgende Unterlagen vorlegen:

	1. in Bezug auf das Sportschießen: gültige Sportschützenlizenz für die Art der Feuerwaffe in Besitz, für die der Erlaubnisschein ausgestellt wurde,

	2. in Bezug auf das Freizeitschießen: schriftliche Nachweise über die Teilnahme an Schießeinheiten im Umfang von mindestens fünf Schießeinheiten pro Kalenderjahr und von mindestens 50 Schießeinheiten in den vorangegangenen fünf Kalenderjahren."


	Art. 3 - Der für Justiz zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. Oktober 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE


